
Gemeinde Barleben 
Der Bürgermeister 
 
 

B E S C H L U S S V O R L A G E  
 

TO-Freigabe am: 30.03.2010 
BV-0042/2010 

öffentlich 
 
Amt: Bau- und 

Serviceamt 
 Datum: 30.03.2010 

Bearbeiter: Lehmann  Aktenzeichen:  
 
 
 

Beschlussvorschlag: Abstimmungsergebnis: 
Gremien: Datum: TOP: angen. abgel. geänd. angen. abgel enthal. 

Bauausschuss 12.04.2010        

Hauptausschuss 15.04.2010        

Gemeinderat 22.04.2010        

 
 
vom Mitwirkungsverbot nach §31 GO LSA betroffen: 
 
 
Gegenstand der Vorlage: 
1. Änderungssatzung zur Satzung über die Einrichtung der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Barleben 
 
Beschluss 
 
Der Gemeinderat beschließt die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Einrichtung der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Barleben. 
 
 
 
 
 
K e i n d o r f f        Siegel 



 
Sachverhalt 
 
In der Gemeinde Barleben gilt die Satzung über die Einrichtung der Freiwilligen Feuerwehr 
vom 03.12.2007. 
 
Mit der Niederlegung der Funktion des Gemeindewehrleiters wird die Neubesetzung der 
Wehrleitung der Gemeinde Barleben notwendig.  
Vorgesehen ist dabei die Besetzung der Funktion des Stellvertreters des Gemeindewehrlei-
ters mit den drei Ortswehrleitern entsprechend der Aufgabenteilung im vorbeugenden 
Brandschutz, Technik und Ausbildung. 
Da die Festlegungen in der bestehenden Satzung nur für einen Stellvertreter getroffen wur-
den, ist die Satzung entsprechend zu ändern und anzupassen. 
 
Darüber hinaus ist gemäß der gültigen Fassung des Brandschutz- und Hilfeleistungsgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt der Sprachgebrauch von „aktiven Mitgliedern der Feuer-
wehr“ durch die Begriffe „Einsatzkräfte der Feuerwehr“ oder „Mitglieder im Einsatzdienst der 
Feuerwehr“ zu ersetzen.  
 
Als weitere Änderung wurden die Schreibfehler in § 9 Absatz 3 letzter Satz („getragen“ wur-
de groß geschrieben) und in § 15 Absatz 2 („Barleben“ wurde klein geschrieben) korrigiert. 
 
Die unter Berücksichtigung der o. g. Hinweise erforderlichen Änderungen wurden in die vor-
liegende 1. Änderungssatzung eingearbeitet. 
 
 
 
 
 
Rechtsgrundlage 
 
GO LSA 
BrSchG LSA 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
Kosten der Bearbeitung in EUR 
 

 
75,- 

 
Kosten der Maßnahme 
 

 JA   NEIN 
1) 2) 3) 4) 

 
Gesamtkosten der Maßnah-
men 
(Beschaffungs-
/Herstellungskosten) 

Jährliche Folgekosten/ -lasten Finanzierung Einmalige oder jährliche 
Haushaltsbelastung 
(Mitte-
labfluß/Kapitaldienst/Folgelas
ten oder kalkulatorische 
Kosten) 

 
 

 Eigenanteil          Objektbe-
zogene 
                             Einnahmen 
 

 

  (i.d.R.=                 (Zuschüs-
se/ 
Kreditbedarf)           Beiträge) 

 
 
 

    

     € 
 

     €      €                         €      € 

 



im Ergebnishaushalt 
 

 JA 
 NEIN 

im Finanzhaushalt 
 

 JA 
 NEIN 

 betreffende  
Buchungsstelle 
 
      

 
 
Anlagen 
 
-1. Änderungssatzung zur Satzung über die Einrichtung der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-
meinde Barleben 
 
-Satzung über die Einrichtung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Barleben 
 




